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                                                Bekanntmachung der Stadt Barmstedt 
 

 

1. Änderung der S A T Z U N G 

über die Erhebung von Beiträgen  

für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung und den Umbau von  

Straßen, Wegen und Plätzen  

(Straßenbaubeitragssatzung) 

der Stadt Barmstedt 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) und der §§ 1 

und 8 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG), bei-

de in der jeweils geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung durch die Stadt-

vertretung vom 03.07.2018 folgende 1. Änderung der Satzung vom 13.12.2011 er-

lassen: 

 

                                                                 § 1 

                                                  Inhalt der Änderung 

 

§ 1 erhält folgende Fassung: 

 
§ 1 

Allgemeines 

Zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung und den Umbau  

 

a) von vorhandenen Ortsstraßen im Sinne des § 242 BauGB, 

b) von nach den §§ 127 ff. BauGB erstmalig hergestellten Straßen, Wegen und Plätzen und  

c) von nicht zum Anbau bestimmten Straßen, Wegen und Plätzen 

 

als öffentliche Einrichtung erhebt die Stadt Beiträge von den Grundstückseigentümerinnen und 

Grundstückseigentümern oder an deren Stelle von den zur Nutzung an diesen Grundstücken ding-

lich Berechtigten, denen die Herstellung, der  Ausbau, die Erneuerung und der Umbau Vorteile 

bringt. 

 

Ab dem 26.01.2018 entstehen aufgrund dieser Satzung keine Beitragspflichten mehr. Die Satzung 

bleibt im Übrigen in Kraft. 

 

                                                                § 2 

                                                       Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt zum 26.01.2018 in Kraft 

 

Barmstedt, den 12.09.2018 

Die Bürgermeisterin                                                                               


